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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1987

Norm

StGB §159 Abs1 Z1

Rechtssatz

Beim Zusammenwirken mehrerer Komponenten der Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit ist es nicht erforderlich,

jede einzelne einer differenzierenden kausalitätsbezogenen Bewertung zu unterziehen.
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